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VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG KUSEL-ALTENGLAN 
__________________________________________________ 

 

Sitzungsvorlage 
 

 

Fachbereich AZ Bearbeiter 

FB 1 - Büroleitung und Zentrale Dienste FB 1 / Stoll  Administrator 

 
 

Beratungsfolge: 

Beschlussgremium Datum Status 

Hauptausschuss 19.11.2025 öffentlich 

 
 

Tagesordnungspunkt: 
Ergänzung des "Kriminalpräventiven Rates" der Verbandsgemeinde Kusel-
Altenglan 
 
Sachverhalt: 
Neben dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde (geborenes Mitglied) sind nach § 4 der 
Geschäftsordnung des „Kriminalpräventiven Rates“ durch die zwischenzeitliche Änderung 
der Geschäftsordnung 6 weitere Mitglieder vom Verbandsgemeinderat zu wählen. 
In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 2024 wurden bereits 5 weitere Mitglieder 
benannt, sodass nur noch das 6. Mitglied zu benennen ist. 
 
Da es sich beim Kriminalpräventiven Rat nicht um einen förmlichen Ausschuss im Sinne der 
GemO handelt, war man sich bei der Benennung der Mitglieder seitens aller im 
Verbandsgemeinderat vertretenen politischen Gruppierung einig, dass jede Fraktion eine 
Person benennt.  
 
Aufgrund der bisher benannten Personen steht die Benennung des 6. Mitgliedes der Fraktion 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zu. 
 
Vorgeschlagen wird: Herr Eckhard Steuer 
 
Beim Wahlverfahren nach § 40 der Gemeindeordnung (GemO) ist folgendes zu beachten: 

a) Das Stimmrecht des Vorsitzenden, der nicht gewähltes Ratsmitglied ist, ruht (§ 36 Abs. 
3 Nr. 1 GemO). 

b) Ausschließungsgründe nach § 22 GemO finden keine Anwendung (§ 22 Abs. 3 

GemO). 

c) Der Hauptausschuss kann mit der Mehrheit der Zahl der anwesenden 
Ausschussmitglieder beschließen, die Wahl im Wege der offenen Abstimmung 
durchzuführen (§ 40 Abs. 5 GemO i.V.m. § 25 Abs. 2 MGeschO).  

 
Hinweis: Beim Beschluss über die offene Abstimmung darf der Vorsitzende mitstimmen.  
 
Der Hauptausschuss beschließt, die Wahl in offener Abstimmung per Handzeichen 
durchzuführen. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat Herrn Eckhard Steuer als 
weiteres Mitglied für den „Kriminalpräventiven Rat“ zu benennen. 
 
 
Bei der Wahl hat das Stimmrecht des Bürgermeisters gemäß § 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO 
geruht. 
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